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Tipps und Hinweise
1. ... fur alle Steuerzahler

Schwarze Schafe

Auch ohne Vorsatz kdnnen bei Steuer-
vergehen BuBgelder fallig werden

Steuervergehen sind in Deutschland keine Seltenheit.
Fiir 2023 sind in der Statistik des Bundesfinanzministe-
riums fast 47.900 Verfahren wegen Steuerstraftaten
aufgelistet, die von den Buflgeld- und Strafsachenstel-
len der Finanzidmter bearbeitet worden sind. Dabei
setzten die Finanzbehorden allein fiir Steuerordnungs-
widrigkeiten Buflgelder von insgesamt rund 16 Mio. €
fest. Hinzu kamen bundesweit 34.600 Fille der Steuer-
fahndung. Dabei wurden entgangene Steuern in Hohe
von rund 2,5 Mrd. € festgestellt. Freiheitsstrafen wur-
den in einem Gesamtumfang von sage und schreibe
1.460 Jahren verhingt.

Wer durch vorsétzlich unrichtige oder unvollstidndige
Angaben ungerechtfertigte Steuervorteile erlangt,
begeht eine strafbare Steuerhinterziehung. Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn dem Finanzamt gegeniiber Ein-
nahmen verschwiegen werden. Geschieht so etwas ver-
sehentlich oder aus Unwissenheit, handelt es sich um
eine leichtfertige Steuerverkiirzung. Das ist zwar keine
Straftat, aber eine Ordnungswidrigkeit. Die Gefahr,
im Geféngnis zu landen, besteht nur bei der vorsétzli-
chen Steuerhinterziehung. In schweren Fillen kann ei-
ne Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren verhéngt wer-
den. Viele Fille von Steuerhinterziehung enden jedoch
mit einer Geldstrafe.

Zur Kasse gebeten werden kann man auch, wenn man
nur leichtfertig Steuern verkiirzt bzw. ungerechtfer-
tigte Steuervorteile erlangt - zum Beispiel, wenn man
unbeabsichtigt falsche oder unvollstindige Angaben in
der Steuererkldrung macht. Das Finanzamt wird dann
im FEinzelfall priifen, ob von einer leichtfertigen Steu-
erverkiirzung oder von einem vorsitzlichen Handeln



Aktuelle Steuer-Information KOMPAKT 07/25, Seite 2

auszugehen ist. Bei der leichtfertigen Steuerver-
kiirzung handelt es sich um eine Ordnungswidrig-
keit, die mit einer Geldbul3e von bis zu 50.000 €
geahndet werden kann. Die Steuerhinterziehung
ist dagegen als Straftatbestand eingestutft.

Wer sich versehentlich oder aus Unwissenheit ei-
ner leichtfertigen Steuerverkiirzung schuldig ge-
macht hat, kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen vermeiden, zur Kasse gebeten zu werden, und
zwar in den folgenden beiden Féllen:

e Wenn noch kein Straf- oder BuBBgeldverfahren
eingeleitet und bekanntgegeben worden ist,
lasst sich eine Geldbufle abwenden, indem man
falsche, unvollstindige oder unterlassene An-
gaben berichtigt, ergénzt oder nachholt.

e Wenn die Steuerverkiirzungen bereits eingetre-
ten oder Steuervorteile schon erlangt sind,
kann man eine Geldbufle abwenden, indem
man die verkiirzten Steuern innerhalb einer
vom Finanzamt festgesetzten und angemesse-
nen Frist nachzahlt.

Hinweis: Auch bei einer Steuerhinterziechung
lasst sich unter Umstidnden eine Strafe vermei-
den, und zwar durch eine Selbstanzeige. Ob
man dann tatsdchlich straffrei bleibt, ist aber an
zahlreiche Vorgaben gekniipft.

Kapitaleinkiinfte

Werbungskostenabzugsverbot ist
verfassungsgemal

Bereits seit 2009 koénnen Kapitalanleger bei ihren
Kapitaleinkiinften keine tatsdchlichen Werbungs-
kosten mehr abziehen. Stattdessen wird ihnen nur
noch der Sparer-Pauschbetrag von derzeit
1.000 € (bei Zusammenveranlagung: 2.000 €) pro
Jahr abgezogen. Wer hohere Werbungskosten hat,
zum Beispiel aufgrund von Aufwendungen fiir ei-
nen Vermogensverwalter, mag in dieser steuerli-
chen Behandlung eine unzuldssige Benachteili-
gung sehen. Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ist
ein Anleger gescheitert, der das Werbungskosten-
abzugsverbot fiir verfassungswidrig hélt.

Der BFH hat jedoch entschieden, dass das Verbot
keinen Grundrechtsverstofl begriindet. Der
Steuergesetzgeber hat mit Einfiihrung der Abgel-
tungsteuer ab 2009 die Grundsatzentscheidung ge-
troffen, bei den Kapitaleinkiinften nur noch den
Abzug eines Sparer-Pauschbetrags anzuerkennen.
Das Werbungskostenabzugsverbot zdhlt auch ge-
geniiber Beziehern hoherer Kapitalertrage, deren
Werbungskosten deutlich {iber dem Sparer-
Pauschbetrag liegen, zu den verfassungsrechtlich
zuldssigen Typisierungen. Der Gesetzgeber wollte
mit der abgeltenden Besteuerung von Kapitaler-
trdgen eine erhebliche steuerliche Entlastung
schaffen (Senkung des Steuertarifs von damals

45 % auf 25 %). Zudem wollte er das Besteue-
rungsverfahren - auch durch das Werbungskos-
tenabzugsverbot - deutlich vereinfachen. Beide
Ziele des Gesetzgebers rechtfertigen die Regelung
nach Ansicht des BFH.

2. ... fur Unternehmer

Energieerzeugung

Kein Umsatz bei Direktverbrauch
aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen

Das Bundesfinanzministerium hat seine Sichtwei-
se zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Direkt-
verbrauchs aus dem Betrieb von Anlagen zur
Energieerzeugung grundlegend geéndert. Ausloser
waren mehrere Urteile des Bundesfinanzhofs
(BFH), in denen die beim Direktverbrauch bisher
unterstellte ,,Hin- und Riicklieferung* verworfen
wurde. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wur-
de entsprechend angepasst.

Die BFH-Urteile stellen klar: Wird Strom aus
Kraft-Wérme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen)
oder Photovoltaikanlagen dezentral erzeugt und
direkt verbraucht, liegt keine steuerbare Liefe-
rung vor. Insbesondere wird der sogenannte
KWK-Zuschlag fiir nichteingespeisten Strom
nicht als Entgelt fiir eine Lieferung gewertet. Die
frithere Praxis der Finanzverwaltung, wonach in
solchen Fillen eine fiktive Hin- und Riickliefe-
rung zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetrei-
ber unterstellt wurde, wird ausdriicklich aufgege-
ben. Auch eine fiktive Riicklieferung des dezen-
tral verbrauchten Stroms durch den Netzbetreiber
an den Anlagenbetreiber lehnt der BFH ab. Die
bloBe Zahlung eines Zuschlags begriindet dem-
nach keinen Leistungsaustausch im umsatzsteuer-
lichen Sinne.

In Bezug auf die unentgeltliche Wertabgabe von
Wirme aus Blockheizkraftwerken oder Biogasan-
lagen hat der BFH entschieden, dass nicht der
durchschnittliche Fernwirmepreis, sondern die
Selbstkosten Bemessungsgrundlage sind - voraus-
gesetzt, es existiert kein Marktpreis. Die Auftei-
lung der Selbstkosten hat nicht nach der ,,energe-
tischen Methode®, sondern nach Marktwerten
(Marktpreismethode) zu erfolgen.

Die neuen Grundsitze sind auf alle offenen Fille
anzuwenden. Fiir vor dem 01.01.2026 ausgefiihrte
Umsitze gilt jedoch eine groBziigige Ubergangs-
regelung: So wird es nicht beanstandet, wenn hier
noch die alte Regelung angewendet wird (ein-
schlieBlich Vorsteuerabzug bei fiktiver Riickliefe-
rung). Bei der Direktvermarktung von KWK-An-
lagen mit Anspruch auf einen KWK-Zuschlag ist
es zuldssig, diesen als steuerbares Entgelt zu be-
handeln, sofern Netzbetreiber und Anlagenbetrei-
ber dies tibereinstimmend tun.



Hinweis: Betroffene sollten ihre Prozesse,
Vertrdge und Abrechnungen zeitnah {iberprii-
fen und ggf. anpassen, vor allem mit Blick auf
die Ubergangsfrist bis zum 31.12.2025.

Zurechnungsbesteuerung

Kapitalverkehrsfreiheit gilt auch fur
Stiftungen in Drittstaaten

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass
die Beschrinkung der Ausnahme von der Zu-
rechnungsbesteuerung auf auslédndische Stiftungen
mit Geschiftsleitung oder Sitz in einem EU- oder
EWR-Mitgliedstaat gegen die Kapitalverkehrs-
freiheit verstoBt.

Geklagt hatten in Deutschland lebende Begiinstig-
te einer Schweizer Familienstiftung. Das Fi-
nanzamt hatte ihnen unter Berufung auf das Au-
Bensteuergesetz (AStG) das Einkommen bzw. die
Einkiinfte der Schweizer Familienstiftung zuge-
rechnet. Die Kléger hatten daher das Einkommen
bzw. die Einkiinfte der Schweizer Familienstif-
tung zu versteuern, obwohl sie keine Ausschiit-
tungen von dieser erhalten hatten. Eine Ausnahme
von der Zurechnungsbesteuerung versagte das Fi-
nanzamt, da eine solche nach dem AStG nur fiir
Familienstiftungen mit Geschéftsleitung oder Sitz
in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat gelte.

Der BFH hat den Kldgern jedoch recht gegeben.
Die Kapitalverkehrsfreiheit gelte auch fiir Dritt-
staatensachverhalte. Daher ist die Ausnahme
von der Zurechnungsbesteuerung auch auf Fami-
lienstiftungen mit Geschéftsleitung oder Sitz in
einem Drittstaat wie der Schweiz anwendbar.

Hinweis: Aus dieser Rechtsprechung folgt,
dass sich die Begiinstigten von Trusts, die im
,Common-Law-Raum*“ weit verbreitet sind,
ebenfalls auf die Ausnahme von der Zurech-
nungsbesteuerung berufen kénnen.

3. ... fur GmbH-Gesellschafter

Kapitalwerte

Geschlechtsspezifische Sterbetafeln
diskriminieren nicht

Im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht kommen
geschlechtsspezifische Sterbetafeln zum Einsatz,
in die die statistische Lebenserwartung von Mén-
nern und Frauen eingearbeitet ist. Sie dienen dazu,
die Kapitalwerte lebensléinglicher Nutzungen
und Leistungen zu ermitteln. Laut Bundesfinanz-
hof (BFH) verstoft die Verwendung geschlechts-
spezifischer Sterbetafeln bei der Bewertung le-
benslénglicher Nutzungen und Leistungen nicht
gegen das Diskriminierungsverbot.
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In den Streitféllen hatten die Kldger mit ihrem Va-
ter im Jahr 2014 notariell beurkundete Vertrige
zur vorweggenommenen Erbfolge geschlossen,
mit denen der Vater ihnen Anteile an einer
GmbH unentgeltlich iibertragen hatte. Der Vater
behielt sich den lebenslangen unentgeltlichen
NieBbrauch an den {ibertragenen Anteilen vor.
Zugleich verpflichtete er sich, wihrend der Dauer
des NieBbrauchs sémtliche mit den Anteilen ver-
bundenen Lasten zu tragen. Bei der Festsetzung
der Schenkungsteuer zog das Finanzamt vom
Wert der Anteile den Kapitalwert des Niel3-
brauchsrechts des Vaters ab, da der NiefSbrauch
die Bereicherung und die Bemessungsgrundlage
fiir die Schenkungsteuer minderte. Den Kapital-
wert ermittelte es durch Multiplikation des Jah-
reswerts des NieBbrauchs mit dem sich aufgrund
der voraussichtlichen Lebenserwartung des Vaters
ergebenden Vervielfiltiger. Letzterer ergab sich
aus der aktuellen Sterbetafel fiir Méanner.

Die S6hne machten geltend, dass die Ermittlung
des Kapitalwerts lebenslidnglicher Nutzungen und
Leistungen anhand unterschiedlicher Vervielfalti-
ger fir Méanner und Frauen gegen das Diskrimi-
nierungsverbot verstoBe. Nach Ansicht des BFH
dienen geschlechtsspezifische Sterbetafeln jedoch
dem legitimen Ziel, die Kapitalwerte lebenslangli-
cher Nutzungen und Leistungen mit zutreffenden
Werten zu erfassen und eine Besteuerung nach der
tatsdchlichen Leistungsféhigkeit zu gewdéhrleisten.
Die statistische Lebenserwartung von Ménnern
und Frauen ist ausweislich der amtlichen Sterbeta-
feln unterschiedlich hoch. Daher ermdglicht die
Verwendung der geschlechtsspezifischen Verviel-
féltiger genauere und realititsgerechtere Bewer-
tungsergebnisse als die Verwendung geschlechts-
neutraler Vervielfiltiger. Die Anwendung der
Sterbetafeln kann sich fiir Steuerzahler im Einzel-
fall giinstiger oder ungiinstiger auswirken und
fithrt nicht in jedem Fall zu einer Benachteiligung
aufgrund des eigenen Geschlechts.

Hinweis: Ob sich Auswirkungen aus dem am
01.11.2024 in Kraft getretenen Gesetz iiber die
Selbstbestimmung in Bezug auf den Ge-
schlechtseintrag fiir die Bewertung lebensléang-
licher Nutzungen und Leistungen ergeben,
brauchte der BFH nicht zu entscheiden.

4. .. fur Arbeitgeber und
Arbeitnehmer

Homeoffice

Umzug wegen Einrichtung von
Arbeitszimmern ist nicht absetzbar

Aufwendungen des Arbeitnehmers fiir einen Um-
zug in eine andere Wohnung, um dort (erstmals)
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ein Arbeitszimmer einzurichten, sind nach einer
aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs
(BFH) keine Werbungskosten. Dies gilt auch
dann, wenn der Arbeitnehmer - wie in Zeiten der
Corona-Pandemie - (zwangsweise) zum Arbeiten
im héuslichen Bereich angehalten ist oder durch
die Arbeit im Homeoffice Berufs- und Familien-
leben zu vereinbaren sucht.

Im Streitfall Iebten die berufstitigen Eheleute mit
ihrer Tochter in einer Dreizimmerwohnung. Sie
arbeiteten nur in Ausnahmefillen im Homeoffice.
Ab Mirz des Streitjahres 2020 dnderte sich dies
durch die Corona-Pandemie. Seitdem arbeiteten
die Eheleute iiberwiegend im Homeoffice und
dort im Wesentlichen im Wohn-/Esszimmer. Im
Juli 2020 zogen sie in eine Fiinfzimmerwohnung,
in der sie zwei Zimmer als hausliche Arbeits-
zimmer einrichteten und nutzten. Den Aufwand
fiir die Nutzung der beiden Arbeitszimmer und die
Kosten fiir den Umzug in die neue Wohnung
machten sie als Werbungskosten geltend.

Das Finanzamt erkannte zwar die Aufwendungen
fiir die Arbeitszimmer an, den Abzug der Kosten
fiir den Umzug lehnte es aber ab. Demgegeniiber
erkannte das Finanzgericht auch die Umzugskos-
ten als Werbungskosten an.

Der BFH wiederum hat die ablehnende Entschei-
dung des Finanzamts bestétigt. Er stellte mafigeb-
lich darauf ab, dass die Wohnung grundsitzlich
dem privaten Lebensbereich zuzurechnen sei.
Die Kosten eines Wohnungswechsels zdhlten da-
her regelméBig zu den steuerlich nichtabziehbaren
Kosten der Lebensfiihrung. Etwas anderes gelte
nur, wenn die berufliche Téatigkeit den entschei-
denden Grund fiir den Wohnungswechsel darstelle
und private Umstdnde eine allenfalls ganz unter-
geordnete Rolle spielten. Dies sei nur aufgrund
auBlerhalb der individuellen Wohnsituation lie-
gender Umstidnde zu bejahen - etwa wenn

e der Umzug Folge eines Arbeitsplatzwechsels
sei oder

e die fiir die tdglichen Fahrten zur Arbeitsstatte
benotigte Zeit sich durch den Umzug um min-
destens eine Stunde tiglich vermindere.

Die Moglichkeit, in der neuen Wohnung (erst-
mals) ein Arbeitszimmer einzurichten, geniige zur
Begriindung einer beruflichen Veranlassung des
Umzugs nicht. Die Wahl einer Wohnung, vor al-
lem deren Lage, GroBe, Zuschnitt und Nutzung,
hiange vom Geschmack, den Lebensgewohnheiten,
den zur Verfligung stehenden finanziellen Mitteln,
der familidren Situation und anderen privat be-
stimmten Vorentscheidungen des Steuerpflichti-
gen ab. An dieser Sichtweise dndert laut BFH
auch die zunehmende Akzeptanz von Homeoffice,
Tele- und sogenannter Remote-Arbeit (ortsunab-
héngiges/mobiles Arbeiten) nichts. Es ist davon

auszugehen, dass die Finanzverwaltung dieser
Sichtweise folgt.

5. ... fur Hausbesitzer

Vermietungsobjekt

Bei unentgeltlicher Ubertragung
wird der Schuldzinsenabzug gekirzt

Gerade bei hohen Vermdgenswerten ergibt es
héufig Sinn, diese schon zu Lebzeiten auf die
nichste Generation zu {ibertragen. Dass bei der
vorweggenommenen Erbfolge viele steuerliche
Fallstricke lauern, zeigt ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH).

Im Streitfall hatte ein Vater seinem Sohn mit
warmer Hand einen 2/5-Miteigentumsanteil an ei-
nem Mietobjekt geschenkt, das sich in seinem Pri-
vatvermogen befand. Der Vater war vorher Al-
leineigentiimer der Immobilie gewesen und hatte
aus der Anschaffung noch eine laufende Darle-
hensverbindlichkeit zu bedienen. Mit der Schen-
kung war keine Schuldiibernahme durch den
Sohn verbunden. Das Finanzamt stellte sich da-
raufhin auf den Standpunkt, dass der Vater die
Schuldzinsen fiir seine Darlehensverbindlichkeit
ab der Schenkung nur noch zu 3/5 als (Sonder-)
Werbungskosten in der Vater-Sohn-Grundstiicks-
gemeinschaft abziehen darf. Die restlichen, auf
den verschenkten Miteigentumsanteil entfallenden
Schuldzinsen seien steuerlich verloren.

Der BFH hat diese Sichtweise bestétigt. Durch die
schenkweise Ubertragung sei der wirtschaftliche
Zusammenhang zwischen 2/5 der Schuldzinsen
und den Vermietungseinkiinften geldst worden.
MaBgeblich war, dass der Sohn die Schulden des
Vaters nicht {ibernommen hatte. Das Darlehen
diente, soweit es auf den verschenkten Anteil ent-
fiel, fortan der Finanzierung der Schenkung und
nicht mehr der Finanzierung der Immobilie. Nach
der stdndigen hochstrichterlichen Rechtsprechung
verlieren Schulden ihre Objektbezogenheit und
gehen in den privaten Bereich iiber, wenn ein Ei-
gentiimer ein Grundstiick unter Zuriickbehaltung
der Darlehensverpflichtung libertragt.

Hinweis: Der Urteilsfall zeigt, dass Vermo-
gensiibertragungen im Wege der vorwegge-
nommenen Erbfolge steuerlich durchaus ihre
Tiicken haben konnen. Nutzen Sie daher im
Vorfeld entsprechender Transaktionen unbe-
dingt unser Beratungsangebot!

Mit freundlichen Grifien

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewahr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!



	Tipps und Hinweise
	1. ... für alle Steuerzahler
	Schwarze Schafe
	Auch ohne Vorsatz können bei Steuervergehen Bußgelder fällig werden
	Kapitaleinkünfte

	Werbungskostenabzugsverbot ist verfassungsgemäß

	2. ... für Unternehmer
	Energieerzeugung
	Kein Umsatz bei Direktverbrauch aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
	Zurechnungsbesteuerung

	Kapitalverkehrsfreiheit gilt auch für Stiftungen in Drittstaaten

	3. ... für GmbH-Gesellschafter
	Kapitalwerte
	Geschlechtsspezifische Sterbetafeln diskriminieren nicht

	4. ... für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
	Homeoffice
	Umzug wegen Einrichtung von  Arbeitszimmern ist nicht absetzbar

	5. ... für Hausbesitzer
	Vermietungsobjekt
	Bei unentgeltlicher Übertragung wird der Schuldzinsenabzug gekürzt


